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EINLEITUNG 

 

Menschenrechtsverteidiger (Verteidiger) spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der 

Unternehmensverantwortung für Menschenrechte. Mit ihrer Arbeit tragen 

Menschenrechtsverteidiger dazu bei, durch Unternehmenshandlungen verursachte 

Menschenrechtsverletzungen zu identifizieren, ihnen vorzubeugen, Rechtsmittel 

durchzusetzen und Unternehmensverantwortung herzustellen. Oft sind 

Menschenrechtsverteidiger zugleich Mitglieder der Gemeinschaften, die sie verteidigen und 

die unmittelbar durch Unternehmenshandlungen betroffen sind. Manchmal vertreten sie 

auch betroffene Gruppen ohne selbst betroffen zu sein. 

 

Die Zahl der Angriffe, Drohungen und Schikanen gegen Menschenrechtsverteidiger nimmt 

immer weiter zu. Menschenrechtsverteidiger, die sich mit Menschenrechten im 

Zusammenhang mit Unternehmensaktivitäten beschäftigen, sind besonders betroffen. 

Weltweit werden Menschenrechtsverteidiger täglich bedroht. Die Drohungen richten sich 

gegen ihr Leben und ihre Lebensräume. Sie arbeiten unter der ständigen Gefahr, entführt 

oder außergerichtlich hingerichtet zu werden. Überwachung, Kriminalisierung und 

Einschüchterung sind ebenso häufige Risiken.2 Diese Risiken und Gefahren wurden bereits 

häufig in den Berichten von Unterorganisationen der Vereinten Nationen (UN) und 

regionalen Menschenrechtsinstitutionen thematisiert.3 

 

Experten der UN, zivilgesellschaftliche Organisationen (NROs) und Wirtschaftsvertreter 

verweisen regelmäßig auf die rechtlichen, moralischen und wirtschaftlichen Gründe, die für 

den verstärkten Schutz von (und Austausch mit) Menschenrechtsverteidigern im Bereich der 

Wirtschaft sprechen.4 

 

In diesem Sinne ist es wichtig, dass Staaten Regelungen für den Schutz von 

Menschenrechtsverteidigern in ihre NAPs für Wirtschaft und Menschenrechte aufnehmen. 

Diese Regelungen sollten vorsehen, dass Menschenrechtsverteidiger gegen körperliche 

Übergriffe, Schikanen, Eingriffe in und Einschränkungen ihrer Arbeit geschützt werden und 

der Zugang zu wirksamen Rechtsmitteln erleichtert wird.5 

 

Effektiver Schutz von Menschenrechtsverteidigern setzt voraus, dass diese während der 

Entwicklung eines NAP konsultiert und eingebunden werden. Die UN-Leitprinzipien für 

Wirtschaft und Menschenrechte (Leitprinzipien) legen fest, dass Staaten bei der Entwicklung 

von NAPs „potenziell betroffene Gruppen und andere Stakeholder“ konsultieren sollen, um 

die menschenrechtlichen Folgen ihrer Arbeit besser einschätzen zu können.6  Das bedeutet, 

dass Staaten dazu verpflichtet sind, Verteidiger in den NAP-Entwicklungsprozess einzubinden. 

 

Wenn Staaten Menschenrechtsverteidiger in den NAP-Prozess einbinden und inhaltlich 

berücksichtigen, sollten sie danach streben, die höchsten Standards des internationalen 
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Rechts einzuhalten. Sie sollten nicht nur die Leitprinzipien berücksichtigen, sondern auch die 

UN-Erklärung über das Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und 

Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten 

zu fördern und zu schützen (UN-Erklärung zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern), 

sowie die Konventionen, die sich mit freiem, vorherigem und informationsbasiertem 

Einverständnis befassen.7 Staaten sollten auch die Berichte der UN sowie von regionalen 

Menschenrechtsexperten über die Einbeziehung und den Schutz von 

Menschenrechtsverteidigern im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte beachten,8  ebenso 

wie die einschlägigen Berichte von zivilgesellschaftlichen Organisationen.9 

 

 

 

ÜBER DIESEN LEITFADEN 

Dieses Dokument soll Staaten dabei helfen, Menschenrechtsverteidiger in die Entwicklung 

von NAPs einzubeziehen. Es soll auf die besonderen Bedürfnisse von 

Menschenrechtsverteidigern sowie auf die Vorteile hinweisen, die sich aus deren Einbindung 

in den NAP-Prozess ergeben. Der Leitfaden soll dabei helfen, den Inhalt eines NAP so zu 

gestalten, dass er zu einem sicheren und befähigenden Umfeld für 

Menschenrechtsverteidiger beiträgt. 

 

Dieses Dokument besteht aus drei Abschnitten:  

 

Dieser Leitfaden stellt keine vertiefte Analyse der Probleme dar, mit denen 

Menschenrechtsverteidiger im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte konfrontiert sind. 

I. Menschenrechts-

verteidiger im Kontext von 

Wirtschaft und 

Menschenrechten 

Dieser Abschnitt definiert, wer 
als Menschenrechtsverteidiger 
gilt, beschreibt die Rolle des 
Menschenrechtsverteidigers im 
Bereich Wirtschaft und 
Menschenrechte und stellt die 
praktischen, rechtlichen, 
moralischen und 
wirtschaftlichen Gründe dar, 
die dafür sprechen, 
Menschenrechtsverteidiger in 
NAP-Prozesse einzubinden. 

II. Menschenrechts-

verteidiger in NAP-

Prozessen 

Dieser Abschnitt 
unterstreicht, wie wichtig 
es ist, Menschenrechts- 
verteidiger in NAP-
Entwicklungsprozesse 
einzubinden. Er 
beinhaltet eine Checkliste 
aus 13 
Mindestanforderungen, 
die Staaten bei der 
Einbindung von und dem 
Austausch mit 
Menschenrechtsverteidig
ern berücksichtigen 
sollten. 

 

Dieser Abschnitt beinhaltet eine 

Vorlage mit grundsätzlichen 

Fragen, die ein Staat stellen sollte, 

wenn eine NBA durchgeführt 

wird. Eine NBA soll dabei helfen, 

die gegenwärtigen Umstände zu 

untersuchen, in denen 

Menschenrechtsverteidiger im 

Bereich Wirtschaft und 

Menschenrechte tätig sind. Die 

Antworten auf diese Fragen sollen 

Impulse zur Änderungen von 

Gesetzen, Politikmaßnahmen und 

Praktiken geben, um etwaige 

identifizierte Lücken zu schließen. 

III. Vorlage für eine nationale 

Grundlagenstudie/Baseline 

Assessment (NBA)  zu 

Menschenrechtsverteidigern 
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Diese Probleme werden ausführlich in den Veröffentlichungen von UN-Institutionen und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen besprochen. Der Leitfaden möchte vielmehr mit der 

NAP-Checkliste und der NBA-Vorlage eine praktische Anleitung dafür bieten, wie Staaten – 

in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft oder anderen Interessengruppen – den Schutz 

und die Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern gewährleisten können. Er soll 

Staaten dabei helfen, bestehende Maßnahmen und Praktiken zu analysieren und neue 

Gesetze, Richtlinien und Praktiken für eine effiziente Problemlösung zu entwickeln. 

 

Keiner der bisher entwickelten NAPs beinhaltet wesentliche Änderungen von Gesetzen oder 
politischen Maßnahmen. Stattdessen fassen die meisten NAPs bestehende Praktiken 
zusammen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Menschenrechtsverteidigern könnten 
Staaten innovative Lösungen für den Schutz von Menschenrechten in der Wirtschaft 
entwickeln und damit eine echte Führungsrolle übernehmen. 
 
Es gibt auch einen klaren Business Case, der dafür spricht, die Anliegen von 
Menschenrechtsverteidigern in NAPs zu berücksichtigen. Viele Elemente eines sicheren und 
befähigenden Umfelds für die Arbeit von Menschenrechtsverteidigern fördern zugleich eine 
positive Betriebsumgebung für Wirtschaftsunternehmen. Sowohl 
Menschenrechtsverteidiger als auch Wirtschaftsunternehmen profitieren von einer 
transparenten Umgebung, in der der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- und 
Vereinigungsfreiheit sowie das Prinzip der Nichtdiskriminierung gelten.10 
 
Staaten haben die primäre Pflicht, Menschenrechte zu schützen und zu fördern. Diese 
Pflicht umfasst auch den Schutz von Menschenrechtsverteidigern. Doch Staaten sollten den 
NAP-Prozess auch dafür nutzen, Wirtschaftsunternehmen für ihre Verantwortung zu 
sensibilisieren, Menschenrechte zu respektieren. NAPs sollten daher konkrete Maßnahmen 
und Handlungsempfehlungen enthalten, die sicherstellen, dass Unternehmen 
Menschenrechtsverteidiger konsultieren und zu einem sicheren und befähigenden Umfeld 
für die Arbeit der Menschenrechtsverteidiger beitragen. 
 
ISHR und ICAR vertreten den Standpunkt, dass die staatliche Schutzpflicht auch den Schutz 
vor Menschenrechtsverletzungen durch Wirtschaftsakteure einschließt. Diese Pflicht 
umfasst sowohl die Geschäftshandlungen, die innerhalb des betreffenden Staates 
vorgenommen werden, als auch jene im Ausland. Diese Schutzpflicht gilt auch für die 
Handlungen der ausländischen Tochtergesellschaften, die sich vollständig oder teilweise im 
Eigentum des Unternehmens befinden. In diesem Sinne sollte jede Bezugnahme auf 
„Unternehmen“, „Wirtschaftsunternehmen“, „Gesellschaft“ oder „Firma“ in diesem 
Leitfaden weit ausgelegt werden. All diese Begriffe umfassen nach unserem Verständnis das 
Mutterunternehmen, die Tochtergesellschaften, wie auch Investoren und Subunternehmer. 
 
Es ist auch wichtig, NAPs im größeren Kontext wahrzunehmen: Die zwischenstaatliche 
Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen (IGAG) arbeitet derzeit an 
einem verbindlichen Abkommen zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte. NAPs geben 
allen Staaten die Möglichkeit, zu zeigen, wie Unternehmen in Bezug auf 
Menschenrechtsverteidiger reguliert werden könnten und sollten. Sie ermöglichen es auch, 
hervorzuheben, dass es wichtig ist, Menschenrechtsverteidiger auf allen Ebenen zu 
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konsultieren und zu schützen, sei es durch die IGAG oder ein mögliches zukünftiges 
Abkommen. 
 
Die praktischen Hinweise in diesem Leitfaden sollten zusammen mit der Toolbox zur 
Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von NAPs, die von ICAR und dem Danish Institute 
for Human Rights (DIHR) entwickelt wurde, gelesen werden.11 Diese Publikation ist die 
zweite in einer Serie von thematischen Leitfäden, die sich mit besonders schutzbedürftigen 
Gruppen oder besonders wichtigen Themen im Kontext von Wirtschaft und 
Menschenrechten beschäftigen. Sie stützt sich daher in vielen Punkten auf die erste 
Ausgabe in dieser Serie, die sich mit Kinderrechten in NAPs beschäftigte und 2015 von ICAR, 
DIHR und UNICEF herausgegeben wurde.12 
 
Dieser Ratgeber berücksichtigt auch die weitläufige internationale Erfahrung, die ISHR 
bisher bei der Beratung, Unterstützung und Förderung von Menschenrechtsverteidigern, 
die im Kontext von Wirtschaft und Menschenrechten aktiv sind, gesammelt hat. Es stützt 
sich auch auf die Expertise von ICAR, die alle Phasen der Entwicklung von NAPs umfasst. Der 
Inhalt dieser Publikation stützt sich auf Konsultationen mit Menschenrechtsverteidigern, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Netzwerken, die zu Wirtschaft und 
Menschenrechten in Asien, Lateinamerika, Afrika und Europa arbeiten. 
 
Schließlich sollte dieser Leitfaden als eine Zusammenstellung von Mindeststandards 

verstanden werden, die Staaten bei der Entwicklung von NAPs berücksichtigen sollten. Um 

sicherzustellen, dass der NAP so effektiv wie möglich ausgestaltet ist, sollten Staaten immer 

Menschenrechtsverteidiger vor Ort konsultieren. 
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I. MENSCHENRECHTSVERTEIDIGER IM KONTEXT VON WIRTSCHAFT UND 

MENSCHENRECHTEN 

 

1. Wer ist ein Menschenrechtsverteidiger? 

 

Die UNO-Erklärung zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern definiert einen 

Menschenrechtsverteidiger als „eine Person oder Gruppe, die daran arbeitet, 

Menschenrechte auf friedliche Weise zu fördern und zu schützen“.13   

Diese breite, funktionelle Definition umfasst professionelle und nicht-professionelle 

Verteidiger, Freiwillige, soziale Bewegungen, Journalisten, Anwälte und all jene, die sich, 

wenn auch nur zeitweise, mit menschenrechtlichen Fragen befassen. Es sind auch 

„diejenigen ipso facto Verteidiger, die Menschenrechte fördern und verteidigen, auch wenn 

sie keiner Organisation angehören“.14 Das bedeutet, dass jede Einzelperson und jede Gruppe, 

die irgendeine Art von Menschenrechten fördert oder schützt, als 

Menschenrechtsverteidiger gilt.15 

 

Im Kontext von Wirtschaft und Menschenrechten sind Menschenrechtsverteidiger oft, wenn 

auch nicht immer, Mitglieder von Gemeinschaften, die fürchten, im Zusammenhang mit 

einem Wirtschaftsprojekt in ihren Rechten beschnitten zu werden. In diesem Leitfaden 

beziehen wir uns immer wieder auf „möglicherweise betroffene Gemeinschaften“. Damit 

erkennen wir an, dass es oft die möglicherweise von Wirtschaftsprojekten betroffenen 

Gemeinschaften sind, die Risiken und negative Auswirkungen auf Menschenrechte 

identifizieren und sich dagegen aussprechen. Dadurch werden diese Gemeinschaften zu 

Menschenrechtsverteidigern. Die bewusste Einbindung (und die zielgerichtete Förderung der 

sicheren Teilhabe) von möglicherweise betroffenen Gemeinschaften in den Diskurs über 

Wirtschaft und Menschenrechte sowie in einschlägige Entscheidungen können dazu 

beitragen, Menschenrechtsverletzungen an ihrem Ursprung vorzubeugen. 

 

2. Risiken für Menschenrechtsverteidiger im Kontext von Wirtschaft und 

Menschenrechten  

 

Menschenrechtsverteidiger im Kontext von Wirtschaft sprechen sich oft gegen die Interessen 

von denen aus, die große wirtschaftliche und politische Macht innehaben. Oft agieren sie 

gegen ebendiese Machthaber und deren vermeintliche Interessen. Das führt dazu, dass das 

Leben vieler Menschenrechtsverteidiger täglich bedroht wird. Sie arbeiten trotz Drohungen 

in Form von Entführungen, Überwachung, Einschüchterung, Stigmatisierung, Zerstörung ihrer 

Lebensgrundlage, physischer Gewalt, gewaltsamem Verschwindenlassen und Tod. Meistens 

richten sich die Drohungen unmittelbar gegen ihre Bestrebungen, Menschenrechte 

angesichts gefährlicher Wirtschaftsaktivitäten zu schützen.16 In anderen Fällen werden sie 

kriminalisiert und das Rechtssystem wird gebeugt oder manipuliert, um ihre Versuche, gegen 

wirtschaftliche Interessen vorzugehen, zu unterbinden. Darüber hinaus stehen Festnahmen 
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ohne gerichtliche Anordnung, betrügerische und überzogene Anklagen, die willkürliche 

Anwendung von vagen Gesetzen, die Verweigerung eines fairen Verfahrens und exzessiv 

lange Bewährungsstrafen auf der Tagesordnung.17 

 

 
Die folgenden Beispiele illustrieren einige der großen Risiken, mit denen Menschenrechtsverteidiger im Kontext 

von Wirtschaft und Menschenrechten konfrontiert sind: 

 Drohungen:   Máxima Acuña de Chaupe, Anführerin einer sozialen Bewegung, die gegen ein 

Bergbauprojekt in Peru aktiv ist, erhielt angeblich Morddrohungen von einem Angestellten der 

involvierten Bergbaufirma Yanacocha und wurde von etwa dreißig Mitgliedern der lokalen Polizei in 

ihrem Wohnort eingeschüchtert.
18

  

 Kriminalisierung: Menschenrechtsverteidiger Andy Hall wurde wegen vermeintlich ungerechtfertigten 

Vorwürfen der Rufschädigung des thailändischen Ananasproduzenten Natural Fruit Company 

festgenommen. Die Festnahme folgte der Veröffentlichung eines Berichtes, der sich mit der Verletzung 

von Arbeitsrechten befasste und mit seiner Hilfe entstanden war.
19

 

 Angriffe: In Thailand wurden mehrere Menschenrechtsverteidiger, die Land- und umweltbezogene 

Rechte gegen Wirtschaftsprojekte verteidigten, angeblich bedroht. Dazu gehörte auch Suwit Jeh Soh, 

ein Aktivist aus einer betroffenen Gemeinde, der von einer unbekannten bewaffneten Person 

mehrfach beschossen wurde.
20

 

 Morde: Indra Pelani, eine Menschenrechtsverteidigerin in Indonesien, verteidigte die Rechte von 

Landpächtern, als Großunternehmen ihre Ländereien übernehmen wollten. Sie wurde angeblich von 

privatem Sicherheitspersonal, welches von einem Papierholzzulieferer (einer Tochtergesellschaft von 

Asia Pulp and Paper) angestellt worden war, an einem Checkpoint entführt, verprügelt und schließlich 

ermordet.
21

 

 

Die Anzahl von solchen Überfällen und Einschüchterungen nimmt zu. 22 

Menschenrechtsverteidiger, die im Kontext von Wirtschaft und Menschenrechten aktiv sind, 

sehen sich mit wachsenden Risiken konfrontiert. Das hängt auch damit zusammen, dass viele 

unterschiedliche Interessengruppen davon profitieren, wenn kritische Stimmen zum 

Schweigen gebracht werden. Zu diesen Interessengruppen gehören öffentliche Behörden 

und Sicherheitskräfte, Unternehmen und Wirtschaftsvertreter, private Sicherheitsfirmen, 

Auftragsmörder, organisierte kriminelle Gruppen, Paramilitärs und sogar Mitglieder der 

Gemeinschaften, aus denen die Menschenrechtsverteidiger selbst stammen. Daher sollten 

die Gesetze, Maßnahmen und Handlungsvorschläge, die in einem NAP entwickelt werden, 

alle relevanten Akteure berücksichtigen. Sie sollten Missbrauch von 

Menschenrechtsverteidigern vorbeugen und sicherstellen, dass die Verantwortlichen für 

Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen werden können.23 

 

Weibliche und indigene Menschenrechtsverteidiger sowie auch jene, die in Konfliktgebieten 

leben und Menschenrechtsverteidiger, die für Land- und Umweltrechte eintreten, sind 

besonders gefährdet. Die zusätzlichen Risiken manifestieren sich in geschlechts- und 

identitätsspezifischer Verfolgung und Gewalt, die meistens aus einer schon existierenden 

Diskriminierung resultieren. Viele dieser Aktivisten sind in Gemeinschaften oder 

Graswurzelbewegungen organisiert und benötigen besonderen Schutz. NAPs sollten die 
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besonderen Bedürfnisse dieser marginalisierten Risikogruppen berücksichtigen und die 

Komplexität der Risiken anerkennen, denen Menschenrechtsverteidiger ausgesetzt sind. Sie 

sollten Schutz auf der Ebene der Gemeinschaft und der Familie gewähren. NAPs sollten 

solche Maßnahmen stärken, die es traditionell ausgegrenzten Gruppen ermöglichen, zu 

Entscheidungen beizutragen, die unmittelbar ihr Leben und ihren Lebensraum betreffen. 

 

3. Menschenrechtsverteidiger beschützen und respektieren, zu Hause wie im Ausland 

 

Damit Menschenrechtsverteidiger in Sicherheit zum Bereich Wirtschaft und Menschenrechte 

arbeiten können, müssen Staaten und Unternehmen zusammenarbeiten und gleichermaßen 

zu einer sicheren und förderlichen Umgebung beitragen. Sie sollten auf Handlungen 

verzichten, die diese förderliche Umgebung einschränken oder bedrohen. NAPs sind ein 

wichtiges Instrument für die Formulierung und Koordination von Gesetzen, politischen 

Maßnahmen und Aktionen, die nötig sind, um solch eine sichere Umgebung zu fördern und 

zu schützen. 

 

Die Kenntnis von Rechten und Pflichten von staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren in 

Bezug auf Menschenrechtsverteidiger kann dazu beitragen, robuste und effektivere NAPs zu 

formulieren. 

 

3.1. Die Staatliche Pflicht, Menschenrechtsverteidiger zu schützen 

 

Nach internationalem Recht tragen Staaten die primäre Pflicht in Bezug auf den Schutz von 

Menschenrechten. Dadurch sind Staaten dazu verpflichtet, Menschenrechtsverteidiger zu 

unterstützen, einzubinden und zu schützen. Diese Pflicht wird in den Leitprinzipien und der 

Erklärung der Vereinten Nationen zu Menschenrechten ausgeführt. 

 

Die Leitprinzipien stärken die staatliche Schutzpflicht, indem sie ausführen, wie 

internationales Recht im Kontext von Wirtschaft und Menschenrechten angewendet werden 

sollte. Laut Prinzip 1 „sollten Staaten Menschenrechtsverletzungen innerhalb ihres 

Territoriums und ihrer Rechtsgewalt vorbeugen; dies gilt auch für Verletzungen, die durch 

Drittparteien wie Wirtschaftsunternehmen verursacht werden”.24 In Hinblick darauf, dass 

eine steigende Zahl von Wirtschaftsunternehmen an der Verletzung von Rechten von 

Menschenrechtsverteidigern beteiligt ist, ist es wichtig, dass Staaten NAPs dafür nutzen, 

Gesetze und Politikmaßnahmen zu formulieren, die dabei helfen, die speziellen 

Schutzpflichten in Bezug auf Menschenrechtsverteidiger durchzusetzen.25 

 

Wenn sich Staaten mit diesen Verletzungen befassen, sollten sie sich von der Erklärung der 

Vereinten Nationen zu Menschenrechtsverteidigern leiten lassen. Darin erläutern die VN, wie 

existierende Gesetze zum Schutz der Menschenrechte angewendet werden sollten, um 

Menschenrechtsverteidiger zu schützen, sowie die staatlichen Pflichten in dieser Hinsicht.26 
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Die Erklärung schafft keine neuen Rechte für Menschenrechtsverteidiger, sondern erkennt 

vielmehr an, dass diese eine besondere Rolle übernehmen und sich dabei besonderen Risiken 

aussetzen. Sie fordert besondere gesetzliche und politische Anstrengungen von Seite der 

Staaten, um sicherzustellen, dass Menschenrechtsverteidiger in einer Umgebung arbeiten 

können, in der ihre Rechte geschützt sind.27  

Zu diesen Rechten zählen: 

 

 Das Recht, beschützt zu werden (einschließlich des Rechts auf Leben) 

 Das Versammlungsrecht 

 Das Vereinigungsrecht 

 Das Recht, mit internationalen Institutionen zu kommunizieren 

 Meinungs- und Ausdrucksfreiheit 

 Demonstrationsfreiheit 

 Das Recht, neue menschenrechtliche Ansätze zu entwickeln und zu besprechen 

 Das Recht auf effektiven Rechtsschutz 

 Das Recht auf finanzielle Unterstützung. 

 

Dazu kommen neun Elemente, die die Staaten laut dem Sondergesandten der Vereinten 

Nationen für Menschenrechtsverteidiger bereitstellen müssen, um eine sichere und 

fördernde Umgebung für Menschenrechtsverteidiger zu gewährleisten:28 

 

 Einen fördernden gesetzlichen und institutionellen Rahmen und Verwaltungsapparat 

 Einsatz gegen Straflosigkeit und für den Zugang zu Rechtsmitteln bei Verletzungen der 

Rechte von Menschenrechtsverteidigern 

 Starke, unabhängige und effektive nationale Menschenrechtsinstitutionen 

 Effektive Politikmaßnahmen und Schutzmechanismen, einschließlich der öffentlichen 

Unterstützung der Arbeit von Menschenrechtsverteidigern 

 Besondere Berücksichtigung der Risiken und Herausforderungen von weiblichen 

Menschenrechtsverteidigerinnen und jenen, die sich mit Frauenrechten und 

Genderfragen befassen 

 Respekt und Unterstützung der Arbeit von Menschenrechtsverteidigern durch 

nichtstaatliche Akteure  

 Sicherer und offener Zugang zu internationalen Menschenrechtsorganisationen und 

den Vereinten Nationen 

 Starke, dynamische und vielfältige Gemeinschaften von Menschenrechtsverteidigern 

 

Laut Artikel 25 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und 

anderen internationalen Standards wie der Erklärung der Vereinten Nationen zu den Rechten 

von indigenen Völkern und des Übereinkommens über eingeborene und in Stämmen lebende 

Völker in unabhängigen Ländern (ILO 169) sollten NAPs die freie, vorherige und informierte 
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Zustimmung von betroffenen Gemeinden zu Geschäftstätigkeiten vor Ort garantieren. 

Menschenrechtsverteidiger spielen dabei eine wichtige und vermittelnde Rolle. 

 

NAPs sollten einerseits sicherstellen, dass Unternehmen die Arbeit von 

Menschenrechtsverteidigern respektieren und fördern. Andererseits sollten NAPs auch 

gewährleisten, dass öffentliche Institutionen ihre Autorität im Umgang mit 

Menschenrechtsverteidigern nicht ausnutzen und diese dadurch in ihrer Arbeit 

einschränken.29 

 

NAPs geben Staaten die Möglichkeit, zu zeigen, wie sie diese Elemente ausgestalten und eine 

sichere und fördernde Umgebung für Menschenrechtsverteidiger im Kontext von Wirtschaft 

und Menschenrechten schaffen können. Menschenrechtsverteidiger spielen eine wichtige 

Rolle bei der Förderung und Achtung von Menschenrechten durch Wirtschaftsunternehmen. 

In Hinblick auf die besonderen Risiken, mit denen sie dabei konfrontiert sind, sollten NAPs 

deutlich machen, wie Staaten die Leitprinzipien und die Erklärung in Bezug auf 

Menschenrechtsverteidiger im Kontext von Wirtschaft und Menschenrechten anwenden 

sollen. 

 

3.2. Die Unternehmensverantwortung und der Business Case, Menschenrechte zu 

respektieren 

 

Unternehmen müssen die Rechte von Menschenrechtsverteidigern und anderen 

zivilgesellschaftlichen Akteuren respektieren, damit diese ihre Ansichten zu sowie ihre 

Ablehnung von Wirtschaftsaktivitäten zum Ausdruck bringen können. Dies gilt auch für das 

Recht, zu widersprechen, zu demonstrieren und sich zu organisieren. 30  Die 

Unternehmensverantwortung umfasst einerseits die Verantwortung, 

Menschenrechtsverteidigern keinen Schaden zuzufügen, ihre Rechte nicht einzuschränken 

oder in ihre rechtmäßigen Aktivitäten einzugreifen. Andererseits tragen Unternehmen die 

Verantwortung, mit Menschenrechtsverteidigern in Kontakt zu treten und negative 

menschenrechtliche Folgen von Unternehmensaktivitäten zu identifizieren, abzufedern und 

Abhilfe zu schaffen.31  

Dazu gehört auch, sicherzustellen, dass private Sicherheitsfirmen oder Subunternehmen, die 

im Namen des Unternehmens tätig sind, Menschenrechtsverteidiger weder bedrohen noch 

angreifen. 

 

NAPs sollten ausführen, wie Staaten solche Unternehmen sanktionieren, die aktiv die Arbeit 

von Menschenrechtsverteidigern untergraben. 
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Die folgenden Beispiele zeigen, wie Unternehmen aktiv die Arbeit von Menschenrechtsverteidigern untergraben: 

 Im Januar 2016 wurde der Menschenrechtsverteidiger Besingi der Abhaltung unrechtmäßiger 

Versammlungen und der Anstiftung von Protesten in Kamerun angeklagt und verurteilt. Die Anklage 

beruhte auf Anschuldigungen der US Agrarfirma Herakles Farms in Folge einer von Besingi 

organisierten Demonstration gegen die Aktivitäten der Firma in geschützten Gebieten.
32

   

Besingi war zuvor bereits wegen Verleumdung verurteilt worden, beruhend auf Anschuldigungen von 

Herakles Farms, dass ein von Besingi veröffentlichter Artikel, der ihn als Opfer eines gewaltsamen 

Angriffes durch Mitarbeiter von Herakles Farms ausweist, der Firma Schaden zugefügt hätte.
33

 

 In den 1990ern hat die Bergbaufirma Freeport-McMoRan die Behörde der Vereinigten Staaten für 

internationale Entwicklung (USAID) dazu gedrängt, die Unterstützung von  WALHI, einer indonesischen 

Umweltschutzorganisation, welche zuvor die negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen der  

Firmenprojekte kritisiert hatte, einzustellen.
34

 

 

Neben der rechtlichen Verantwortung, Menschenrechte und Menschenrechtsverteidiger zu 

respektieren, sollten Wirtschaftsunternehmen aus einer Reihe von anderen Gründen dazu 

angehalten werden, ihre menschenrechtliche Verantwortung wahrzunehmen. Zum Beispiel 

können Menschenrechtsverteidiger Unternehmen dabei helfen, ihre gesetzlichen 

menschenrechtlichen Pflichten zu erfüllen und Risikomanagementprozesse zu entwickeln. 

Dies kann als Grundlage  für die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit der 

Geschäftstätigkeiten dienen. Der Austausch mit Menschenrechtsverteidigern kann 

Unternehmen dabei helfen, mit negativen menschenrechtlichen Folgen umzugehen, 

Beziehungen zu lokalen Interessengruppen aufzubauen, effiziente Beschwerdemechanismen 

sowie proaktive Strategien zur Vorbeugung von Menschenrechtsverletzungen und Verfahren 

zur angemessenen Wiedergutmachung bei Verletzungen zu entwickeln. 

 

Dieser Ansatz kann dabei helfen, Kosten zu senken und operative Hindernisse zu beseitigen, 

das Risiko von Konflikten mit betroffenen Gemeinden zu senken, welche ansonsten zu 

Unterbrechungen und weiteren Kosten führen können, etwa in den Geschäftsaktivitäten, 

Kosten für Sicherheit und weitere Ressourcenverwendung für Krisenmanagement und 

Rechtsverfahren. Finanzmärkte und Konsumenten neigen dazu, die Unternehmen und 

Marken zu belohnen, die proaktiv und effektiv sozialen, Umwelt- und Governance-Risiken 

vorbeugen. 
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Die folgenden Beispiele zeigen, wie Unternehmen die Arbeit von Menschenrechtsverteidigern unterstützen:  

 2014 veröffentlichten leitende Manager von sechs internationalen Bekleidungsfirmen einen 

gemeinsamen Brief an die kambodschanische Regierung, um ihre Sorge über die Verletzung und 

Tötung von streikenden NäherInnen und Unbeteiligten durch Sicherheitspersonal zum Ausdruck zu 

bringen. In jenem Brief forderten sie die Regierung dazu auf, eine ausführliche Untersuchung 

einzuleiten und diejenigen Verantwortlichen angemessen zu bestrafen, den nachgewiesen werden 

könne, unverhältnismäßige und exzessive Gewalt angewendet zu haben. Sie forderten weiterhin dazu 

auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Wiederholung ähnlicher Vorfälle zukünftig zu vermeiden.
35

 

 2015 veröffentlichten Leber Jeweler, Inc. and Tiffany & Co. Stellungnahmen, in denen sie die 

angolanische Regierung dazu aufforderten, die Anklage gegen Journalist Rafael Marques fallen zu 

lassen, der wegen Rufschädigung vor Gericht gestellt wurde, nachdem er Menschenrechtsverletzungen 

in der Diamantenindustrie aufgedeckt hatte.
36

 

 

Ein konstruktiver Umgang zwischen Unternehmen und Menschenrechtsverteidigern sollte 

durch NAPs gefördert werden und zwar in Bezug auf alle Etappen der Geschäftstätigkeit von 

Unternehmen wie auch in allen Rechtsordnungen und allen Aspekten der Umsetzung der 

Leitprinzipien. 

 

3.3.  Extraterritoriale Verantwortung 

 

Neben Politikmaßnahmen in Bezug auf Wirtschaft und Menschenrechtsverteidiger im 

nationalen Kontext sollten Staaten NAPs auch dazu nutzen, darzustellen wie ihre Gesetze, 

Politikmaßnahmen und Handlungen staatliche Unternehmen, die im Ausland tätig sind, in 

Bezug auf Menschenrechtsverteidiger regulieren und anleiten. 

 

Die Erklärung zu Menschenrechtsverteidigern bestätigt, dass „sich niemand an 

Menschenrechtsverletzungen beteiligen soll, weder aktiv noch passiv durch Unterlassung“.37 

Die Erklärung führt aus, wie bereits existierende bindende internationale 

Menschenrechtsnormen auf Menschenrechtsverteidiger angewendet werden und beschreibt 

die Pflichten der unterschiedlichen „gesellschaftlichen Organe“, einschließlich von 

Wirtschaftsunternehmen. Das bedeutet, dass Unternehmen in manchen Fällen dazu 

verpflichtet sein könnten, einzugreifen, wenn die Aktivitäten einer Drittpartei (wie des 

Staates, in dem sie tätig sind) und das Unterlassen einer zumutbaren Handlung zu 

vermeidbaren Schäden führen würden. 

 

Es genügt nicht, sich auf nationale Gesetze des Gastlandes zu beziehen, um zu rechtfertigen, 

dass Unternehmen, die im Ausland aktiv sind, die Rechte von Menschenrechtsverteidigern 

verletzen oder sich nicht bezüglich Angriffen auf Menschenrechtsverteidiger oder der 

Einschränkung ihrer Arbeit äußern.38 

 

NAPs sollten auch die Erwartung enthalten, dass Unternehmen auch dann aktiv werden 

sollten, wenn widersprüchliche Erwartungen bestehen - insbesondere sollten Unternehmen 
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auf die dem Widerspruch zugrunde liegende Situation eingehen. Das bedeutet konkret, dass 

sich Unternehmen proaktiv gegen lokale Gesetze und politische Maßnahmen aussprechen 

sollten, welche die Arbeit von Menschenrechtsverteidigern einschränken und eine 

Atmosphäre herstellen, in der Angriffe und Straflosigkeit gefördert werden. Das gilt 

insbesondere dann, wenn Hinweise darauf oder gar Beweise dafür vorliegen, dass lokale 

Gesetze und Politikmaßnahmen mit den internationalen Pflichten des Gastgeberlandes nicht 

vereinbar sind.39 

 

Staaten sollten durch NAPs deutlich machen, wie sie Unternehmen, die im Ausland aktiv sind, 

dazu anregen, ihre Investitionen und Projekte einzufrieren, abzubrechen oder 

einzuschränken, wenn Menschenrechtsverteidiger bedroht, angegriffen oder durch Gesetze 

und Kriminalisierung eingeschränkt werden. 

 

 
Als im März 2016 Berta Cáceres, eine indigene Menschenrechtsverteidigern aus Honduras, die auf negative 

menschenrechtliche Folgen eines Wasserkraftprojektes aufmerksam machte, ermordet wurde, froren die 

dänische Entwicklungsbank FMO und der Finnische Fonds für industrielle Kooperation (Finnfund) ihre 

Finanzierung für das Projekt ein, verurteilten den Mord und forderten öffentlich eine ausgiebige Untersuchung 

des Falls.
40

 Der Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen stellte fest, dass „diese Reaktion, 

das Mindeste sei, was von einem Investor des Projekts in einer solchen Situation zu erwarten sei“. Er rief dazu 

auf, dass „alle Finanzinstitutionen, die Projekte finanzieren, zeigen sollen, dass sie Menschenrechte ernst 

nehmen“.
41

 

 

 

Ein NAP, der den Schutz von Menschenrechten ernst nimmt, muss die Risiken ernst nehmen, 

denen diejenigen ausgesetzt sind, die für den Schutz von Menschenrechten einstehen. Er 

muss konkrete Politikmaßnahmen und Handlungen aufzeigen, die dazu geeignet sind, 

Menschenrechtsverteidiger zu schützen, sowohl auf dem eigenen Staatsterritorium als auch 

im Ausland in dem jeweiligen Staat, in dem die Unternehmen und Investoren (einschließlich 

der Tochtergesellschaften, ob ganz oder nur teilweise in Besitz des Unternehmens) registriert 

und geschäftlich tätig sind. 
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